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Ueberbringer 57 borteur“, wodurch erſt die übermäßige Kon  2  2
zentrierung der Wertvermögen, deren ruck heute efühlt
wird, ermöglicht ITd Von der Qaatsrente iſt ein eil aktiſch
vinkuliert, alſo dem freien Verkehr entzogen. Wäre nicht möglich,
dieſes Syſtem erweitern? Italien ſind Einrichtungen 9E
roffen, durch welche die Staatsrente nUUL wenig mehr mn den Ver
kehr kommt Vor kaum mehr als Jahren Quteten die ſo wich
tigen engliſchen „Konſols“ noch auf Namen!

Freilich, olange die Qaten ſich genötigt ſehen, eus Schul
den machen, werden ſie alle Mittel anwenden, das Anlage
Uchende Geld heranzuziehen, 10 au

eſitzern von Wertpapieren (C8
3u ermöglichen, Um durch einen ſchnellen Verkauf derſelben ſich
der Anleihe mit Gewinnchancen 3u beteiligen. V  eder Ueber—
gang iſt ſchwierig!

Nun, die Aufgabe Aufſatzes iſt CS nicht, der Zukunft
die Wege 3 weiſen oder gar den Entſcheidungen vorzugreifen,
welche ſich die Kirche für die geeignete Zeit vorbehalten hat Dann
wird die Kirche uns lehren, unter welchen Bedingungen C8 geſtattet
ſein wird, Zinſen von eld und von Wertpapieren anzuſprechen.
Einſtweilen kann eS niemandem verwehrt werden, von den Zuge⸗
ſtändniſſen Gebrauch zu machen, welche die Kirche In Anbetracht
U  (8  8 dermalen herrchenden irtſchaftsſyſtems den Gläubigen 9e⸗
ma hat

Birchen⸗ und pfründenwald.
Von Heinrich Flor iegl, diplom Ingenieur, autoriſierter 0

irt und Waldmeiſter des Stiftes Göttweig
Es iſt immer eine erfreuliche Erſcheinung, die

Liebe, das Intereſſe und Verſtändnis für den Wald L weitere
Kreiſe erfaßt und auch n den Herzen unſerer hochwürdigen Herren
Mitbrüder, peziell bei jenen tiefe Wurzeln ſchlägt denen 1 partem
dotationis die Verwaltung und der Nutzgenuß eines aldes

iſt
Unermeßlich iſt 10 der Segen des aldes für den einzelnen

und die menſ Geſellſchaft für ein ganzes Land und Volk, da  8
ihn ehrt und pflegt An der See bindet 0 die Dünen, auf den
Ebenen den Flugſand, verſeuchende Sümpfe trocknet Qus und
ſterile Heiden macht eur fruchtbar. In den Bergen erhält CL den
Reichtum der Quellen und mildert die zerſtörende Kraft der Wolken—
brüche und Gewitterregen, die in unbewaldeten Tälern als ver
heerende Sturzbäche Verderben über Verderben mit ſich bringen.
Der Wald iſt der beſte und wirkſamſte Untzdamm gegen Hoch
waſſer und der mildernde Regulator der Extreme des Klimas Unſere
forſtlichen Verſuchsanſtalten haben längſt den Beweis erbracht, daß
der Wald Ern Seeklima mit ſich bringt, ausgeglichene, milde Tage,



zuträglich allem Lebendigen nd köſtlicher als jener Himmel, der dem
Meere beſchieden iſt, denn ſie entbehren der Stürme.
1 Wälder bewahren, wie man neueſter Zeit erwieſen 3u

haben glaubt, vor Hagelſchlag. Waldiges Qan. bricht den Wind.
Im feinen Geflecht der Millionen Zweige erſtirbt auch der mächtigſte
Sturm, der geſchloſſene Wall der Baumkronen lenkt ihn ab, den
Milliarden Blättern, die ſchüttelt, zerreibt ſich ſeine Kein
Meteorologe eugnet, daß Länder mit vielen Wäldern den eiſigen
Winterfroſt nicht kennen und auch nicht die ſengende Sommerdürre,
die der Schrecken aller Steppen iſt Alle ſin ſie einig darüber,
daß der Wald die Luft erhält, daß das Klima der Wald—
länder Um 3  0 feuchter iſt als jenes des baumfreien
Landes Wo man Steppen aufgeforſtet hat, wurden Felder nd
Wieſen üppiger; nicht etwa, weil viel Wald mehr Regen nach ſich
zieht, ondern weil die Luft dann Eets riſcher und kühler weht.
Das erfahren eute die Aviatiker gar ärgerlicherweiſe, denn ber
Wäldern ſinkt ihr Ballon infolge der Abkühlung, ogar venn
bis 1000 hoch dahinſchwebte.

Daß Unſer chönes Vaterland Oeſterreich ein milder und rucht
barer Garten iſt, verdanken Drr wahrlich nicht zuletzt den Bäumen
und dem ſchwarzblauen and der älder, die zum Glück zur weſent⸗
lichen affage Unſerer Heimat gehören.

Obwohl nun leſe Zeitſchrift bereits einen diesbezüglichen Artikel
Im Vorjahre brachte halten wir C8 dennoch für
gezeigt, mn teilweiſer Ergänzung der MM 9 vortrefflichen Aus
führungen von Msgr. Pinzger nochmals auf das Thema urück
zukommen; (S wird ſich dabei auch Gelegenheit bieten, einige weniger
genaue Darſtellungen des erſtgenannten Artikels richtigzuſtellen.

olge hiebei der ſtematiſchen Ordnung der Ausführungen
in gers IR allgemeinen; Im beſonderen muß ich des eſſeren

Verſtändniſſes halber oft weiter ausgreifen, und zwarx um o mehr,
als ich als oberlandesgerichtlich beſtellter und beeideter Güter  2
Schätzmeiſter für die Kronländer Nieder⸗, Ober-⸗Oeſterreich nd Salz
burg auf meinen Bereiſungen gerade bei meinen hochwürdigen Herren
Mitbrüdern 11 puncto „Gutsadminiſtration“ Im allgemeinen und in
der Waldwirtſchaft Im beſonderen eine nuL 3u oft geradezu über⸗
raſchende Ignoranz anzutreffen eichlich Gelegenheit fand Na  2
Ausführungen ollen deshalb auch den ho würdigen Herren Mit
brüdern, denen die Verwaltung eines Beſitzes, Peziell eines Kirchen  2
oder Pfarrwaldes anvertraut iſt, richtige und wertvolle An

geben
Die erſte, vornehmſte und wichtigſte Aufgabe einer jeden Uts

adminiſtration, alſo auch der administratio bonorum éccles. iſt die
Aufnahme, Sicherſtellung und Evidenzhaltung des Beſitzſtandes, ſpe
ziell des unbeweglichen Vermögens. Zum Immobiliarvermögen zählt
man Grund und Boden, Gebäude und Realgerechtſame.
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Nach dem gelbenden Rechte werden über die unbeweglichen Güter
„öffentliche Bücher“ verſchiedener Art und Einrichtungen geführt,
welche die Eigentumsrechte nachweiſen und die Grundlage für Eſt
veränderungen bilden „Oeffentliche Bücher“ werden ſie deshalb 9E·
nannt, weil ihnen das „Publizitätsprinzip“ zugrunde liegt, ſie
ſind jedermann zugänglich; jedermann hat das ſtaatlich gewährleiſtete
Recht, un dieſelben Einblick zu nehmen nd ſich (mit Bleiſtift! No
izen machen.

Nach dieſen öffentlichen Büchern muß ſich m erſter Linie die
Vermögensaufnahme richten; desgleichen wird C5 nötig ſein, den
tatſächlichen Beſitzſtand erheben und Vergleiche ziehen mit den
Angaben der öffentlichen Bücher, E nach ihrem we und
ihrer Einrichtung „Grundbücher“ oder „Steuerkataſter“ heißen

Zum unbeweglichen Vermögen zählt auch der Waldboden
ſtockende „Holzvorrat“.

1Ee Verbücherung des Beſitzes geſchie durch die Eintragung
in die öffentlichen Bücher, welche QAus zwei Teilen beſtehen: dem
auptbuche, mn welchem für jede Einlage ein Folio eröffnet wird,
und der Urkundenſammlung, n welcher die Kauf.  2 und Tauſch
verträge eingelegt werden.

Als öffentliche Bücher beſtehen m Oeſterreich: die Land—
tafeln, die Bergbücher, die Eiſenbahnbücher und die
Grundbücher.

Landtafeln eſtehen für diejenigen Liegenſchaften, we früher
einen gutsherrlichen EI gebildet haben. Landtafeln gibt eS mn ieder
und Ober-Oeſterreich, Böhmen, Mähren, Schleſien, Steiermark, Kärnten,
Krain, Galizien Krakau) und Iun der Bukowina. Keine Land—
tafeln haben Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Görz, Gradiska, Iſtrien,
Dalmatien und Krakau. Der Gerichtsſtand für die Landtafelgüter iſt
en Kollegialgericht (Landes⸗ oder Kreisgericht). Die landtäflichen
Güter können ihrer rechtlichen Eigenſchaft nach ſein Fideikommiſſe,

Lehen, Freie Landtafelgüter.
18 u für die Liegenſchaften, we integrierende Be

ſtandteile eines Bergwerkes oder einer Hüttenanlage bilden
Eif enb N cher für Liegenſchaften, welche integrierende Be

ſtandteile einer Eiſenbahnanlage bilden.
Grundbücher für alle reſtlichen Liegenſchaften, die nicht Ein⸗

lage einer Landtafel, eines Berg oder Eiſenbahnbuches bilden.
Für jede Liegenſchaft wird eine Einlage eröffnet. ede Einlage

beſteht Qus drei Teilen: dem Beſitzſtand-Blatt („Blatt“ ge⸗
nannt), dem Eigentums-Blatt „B-

＋ genannt), dem
Laſten

Blatt („C Blatt“ E

＋

Das „A- Bla enthält die Bezeichnung des Objektes, die Ka
taſtral⸗Parzellen⸗Nummer und die Angabe der Kulturgattung; ferner
die Angaben, welche ſich auf die rechtliche genſcha des Objektes
(Fideikommiß, geiſtliches Benefizium U dgl.), auf Aktivſervitute und



auf Realrechte (3 Servituten, radizierte Gewerbe U. dgl.) beziehen.
Da m Oeſterreich kein Rechtskataſter eſteht, iſt das Flächenausmaß
der Parzellen Im 77  A nicht erſichtlich gemacht.

Das „B-Bla enthält die Eintragungen mM ezug auf das
Eigentumsrecht: Name des oder der Eigentümer unter Angabe der
für die einzelnen Miteigentümer entfallenden Eigentumsanteile, dann
die ſubjektiven Beſchränkungen des Eigentümers (Minderjährigkeit,
Kuratel, Konkurs w und die objektiven Beſchränkungen Vor
kaufsrechte, Subſtitutionen dgl.)

Das „C-Bla enthält die Eintragungen, Modifikationen oder
Aufhebungen dinglicher (Pfandr Paſſivſervituten vc.),
Reallaſten (wie Ausgedinge, Pacht Miet⸗, Beſtandsrechte dgl.)

Der mN den öffentlichen Büchern ausgewieſene Beſitzſtand ſtimmt
aber ſehr oft mit den Angaben des Grundſteuerkataſters gar nicht
überein, o daß man In Oeſterreich füglich einen Grundbeſitzſtand
nach den öffentlichen Büchern und einen ſolchen nach dem Grund  —
ſteuerkataſter unterſcheiden könnte. Da aber der Grundſteuerkataſter
m erſter Linie den Zweck verfolgt, den „faktiſchen“ Beſitzer zur
Grundſteuerzahlung heranzuziehen, finden Beſitzänderungen mei
früher m Kataſter ihren Ausdruck, bevor die Beſitzänderungen in den
öffentlichen Büchern durchgeführt ſind 1eS iſt eine der weſentlichen
Urſachen der Nichtübereinſtimmung der Ataſter mit den öffentlichen
Bů 2½%  —

Es ſt unglaublich, welcher Wert ImM allgemeinen den rund-⸗
beſitzbogen beigemeſſen wird; ſelbſt Grundbeſitzer mit höherer Bildung,
a8t noOt GaS viele hochwürdige Herren Pfarrer, halten ſich oft
für voll befriedigt und beruhigt, wenn nuLr ihre Grundbeſitzbogen un
Ordnung in Auf die Ordnungsherſtellung und Kongruenz
derſelben mit den Angaben der öffentlichen Bücher wird wenig oder
gar kein Wert gelegt, en Beweis, daß dem Gemütlichkeitsprinzipe:
quieta 100 OVETGSE auch Unter der hochwürdigen Geiſtlichkeit, nament⸗
lich mn der Kategorie der „Déati possidentes“, gehuldigt wird

Huldigte man aber beſſer dem rundſatz „SETVA 0rdinem
et Ordo servabit 16. würde ſo manchem Pfarrer und deſſen
Amtsnachfolgern der odioſeſte Streit aAller Streitigkeiten, der finanziell
nd morau ſo überaus koſtſpielige Grundbeſitz⸗— oder Gr

ſt
Tſpart bleiben Hiezu iſt aber notwendig, den Landtafel⸗ oder Grund
buchsauszug, Grundbeſitzbogen und Kataſtralmappe mnter ſich und
mit eventuell Im Pfarrarchiv vorhandenen Urkunden ber Grundbeſi
veränderungen ſorgfältig vergleichen und auftretende Differenzen
Uunter Zuhilfenahme des zuſtändigen Bezirksgerichtes zu elimi—
nieren. Die Einſicht mn die Kataſteroperate und Mappen iſt ebenſo⸗
wie bei den öffentlichen Büchern jedermann geſtattet.

ede Pfarre oder Kirche mit Grundbeſitz ausnahmslos
„amtlich beſtätigte Grundbeſitzbogen und Kataſtralmappenblätter“
eſitzen, weil dieſe im Streitfalle als Dokumente gelten und die
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nähernd beſte Orientierung ber den Beſitzſtand gewähren, was
namentlich bei Uebernahme eines Benefiziums von ganz außer  2  —
ordentlichem Vorteil iſt

Kataſtralmappenblätter kann man direkt oder Im Wege des
Steueramte bon den Kataſtralmappenarchiven, von denen Iin jeder
Landeshauptſtadt eines beſteht, verlangen. Man beſtellt ſie „rektifiziert,
parzelliert und koloriert“. Rektifiziert —. auf den neueſten Stand
gebracht; zell 1 heißt ſämtliche auf den Kataſtralmappenblättern

dargeſtellte Parzellen en die richtige Parzellennummer
enthalten. Hiebei iſt eS nd die Ueberſicht ber die Karte
außerordentlich förderlich, den Arr oder Kirchen-⸗Grundbeſitz mit
Toter Tinte, den fremden Eſt mit ſchwarzer Tinte parzellieren 3U
aſſen —

ſt der Pfarrbeſitz mit dem eſt der Kirche nicht identiſch,
iſt 77⁷ gut, den einen mit roten, den anderen mit chwarzen Parzellen⸗

differenzieren. Koloriert el der eſt der Pfarre
oder Kirche wird mit unverwaſchbaren Tuſchfarben angelegt, während
der fremde eſt nicht koloriert Ird Die Farbe wird für die ver.
ſchiedenen Kulturgattungen verſchieden ewählt, U 0 man Iu
der Regel für Aecker lichtgelb, für Wieſen grün (licht) für Waſſer
läufe blau, für Waldbeſitz Neutraltinte, für Wege dunkelgelb, für
Holzbauten tiefgelb, für Steinbauten Lot, für Gärten dunkelgrün.
Von großem Vorteil iſt ES, die Namen aller Anrainer mn die Kataſtral⸗
mappenblätter mit ſchwarzer Tuſche eintragen 3 laſſen

Die Grundbeſitzbogen ſind Abſchriften der Grundſteueroperate.
Sie enthalten: a) den Namen, den Wohnort und die Hausnummer
des Beſitzers, dann die Namen der Mitbeſitzer; bei jeder Parzelle
die Nummer, die Lage Im Ried, das Flächenausmaß, die U·
attung und Bonitätsklaſſe ſowie den individuellen Reinertrag der
Parzelle; C) den Hinweis auf den Grundbuchskörper. &  „  eder eſitz
bogen iſt rückſichtlich des Flächenausmaßes und des Reinertrages
er

mne der erſten Aufgaben einer gedeihlichen Gutsadminiſtration
ſt die Prüfung der Grundbeſitzbogen. Dieſe hat ſich mit
folgendem u beſchäftigen: a ob alle Grundbeſitzbogen vorhanden
ſind; ob die Grundbeſitzbogen den neueſten Stand enthalten,

ob in ihnen die ſeit Neuanlage des Grundſteuerkataſters
vorgekommenen Aenderungen ſteueramtlich durchgeführt ſind Die
diesbezügliche Kontrolle iſt eine leichte. Sämtliche Reinerträge werden
addiert und Qus der Geſamtſumme die hievon entfallende run
ſteuer berechnet. Aus der amtlichen Vorſchreibung der Grundſteuer,
dem ſogenannten „Grundſteuervorſchreibungs-Ausweis“ oder dem
„Steuerbüchel“, welches jeder Grundbeſitzer ährlich erhält, ergibt
ſich die Grundſteuerſchuldigkeit für das betreffende W  V.  ahr Wenn die
ſe berechnete Grundſteuer Ut dieſer Schuldigkeit ſtimmt, ſind
die Grundbeſitzbogen komplett und nach dem letzten Stande verfaßt.
ſt dies nicht der Fall, dann ſehlen entweder Grundbeſitzbogen, oder



dieſe enthalten nicht den neueſten Stand, weshalb ſie vor ihrer
Verwendung ergänzt, eventuell durch das zuſtändige Steueramt
richtiggeſtellt werden müſſen Zu dieſem Zweck vergleicht man ent⸗
weder ſelbſt die eigenen Grundbeſitzbogen mit den ſteueramtlichen,
oder läßt die ogen eine geringfügige Gebühr beim Steuer
amte richtigſtellen.

Nachdem eS einerſeits Aufgabe des Grundſteuerkataſters ſt, alle
Tatſachen, welche auf die Beſteuerung eines jeden Grundſtücke
Ezug haben, mn überſichtlicher Form zur Darſtellung 3u bringen,
iſt anderſeits das wichtigſte Moment für die Grundſteuer die Er
mittlung des Reinertrages, welcher von einem Grundſtück
zie werden kann.

Das Geſetz definiert als „Reinertrag“ den nach Abzug der
Bewirtſchaftungs-— und Gewinnkoſten vom Rohertrage verbleibenden,
nachhaltig erzielbaren eberſchu wobei beſtimmt iſt, daß der
Kulturzuſtand der Grundſtücke als ein mittlerer (gemein-gewöhnlicher,

ohne Rückſicht auf beſondere Bodenmelioration,
Drainage, Tiefkultur, intenſive Düngung U dgl.) anzunehmen iſt,
daß auf die Eigentumsverhältniſſe und auf den wirtſchaftlichen Zu⸗
ſammenhang der Grundſtücke mit anderen Grundſtücken und mit
gewerblichen Anlagen keine Rückſicht nehmen tſt und daß auch
die auf den Grundſtücken haftenden Laſten und Abgaben, dann die
damit verbundenen Rechte gleichfalls Außer Betracht 3u leiben haben.

Die amtliche Einſchätzung des Reinertrages geſchah ſeinerzeit
nicht individuell für jedes Grundſtück, ondern EeS wurden für die
einzelnen Kulturgattungen Bonitätsklaſſen und auf Grund der für
den ganzen Schätzungsbezirk erhobenen Daten für jede Kulturgattung
und Bonität emn „Klaſſifikations-Tarif“ aufgeſtellt, welcher den
„jochweiſen Reinertrag“ QV  E edes Grundſtück wurde In
einen der aufgeſtellten arifſätze eingereiht.

Die Klaſſifikations⸗Tarife des jochweiſen Reinertrages für die
öſterreichiſchen Länder ſind IMm Verlage der of und Staats
druckerei in Wien käufli 3u haben leſe Klaſſifikations⸗Tarife
erleichtern die Arbeit des Schätzenden weſentlich, da ſie auf den
erſten lick zeigen, ob die Gegend Im allgemeinen als fruchtbar

werden muß oder nicht. Der amtlichen Ein  ätzung
wurden alle Grundoberflächen, welche m Wege der landwirtſchaft⸗
lichen Kultur benützbar ſind, auch dann unterzogen, wenn ſie
dieſer Benützung Urch eine die Steuerfreiheit nicht begründende
Wid entzogen ſind

Auch dieſe amtliche Einſchätzung erſönlic der Hand des
Klaſſifikations⸗Tarifes V überprüfen, Ohn ſich nicht ſelten der
Mühe, wenigſtens iſt CS mir ſchon einigemal, beſonders Im Mittel—
und Hochgebirge, vorgekommen, daß vollkommen ſterile, ſteinige und
ſteile Berglehnen, deren kümmerliche Beſtockung mit ſtrauchartigen
Holzarten von weitem den Eindruck eines geſchloſſenen Waldbeſtandes



machten, In die * und zweite Bonitätsklaſſe eingereiht wurden,
während ſie tatſächlich ohne jeden Ertrag oder gar ganz unproduktiv
ind Die Erklärung für dieſe Erſcheinung liegt darin, daß ſeinerzeit
die Schätzungen oft vom Eiſenbahncoupé oder von den gepolſterten
en eines bequemen Landauers Aus oder auch auf Grund ein⸗
geholter Gutachten lokalkundiger Schätzmänner gemacht wurden, die
ich bei ihrer Schätzung nicht durch ſachliche ondern durch reim
perſönliche oder politiſche Motive leiten ließen. Viele Beſitzer Aus
dem hochwürdigen Klerus könnten da ein Liedlein ſingen, da gerade
dieſe auf olche Weiſe vielfach „3zUm Handkuß kamen“. Da heißt's
halt dann: rekurrieren!

Als „Kulturgattungen“ ſind aufgeſtellt: a) Aecker, Wieſen,
Gärten, Weingärten, Hutweiden, Alpen, Waldungen,

H Seen, Sümpfe, Teiche, Parifikationsland, unproduktives
Land Für Parifikationsland (Parifikate) iſt In den Grundbeſitz⸗
bogen keine Rubrik eröffnet; die betreffenden Parzellen werden mit
der Kulturgattung nd Klaſſe eingeſtellt, mit welcher ſie parifiziert
ſind Zum Parifikationsland gehören: Kalk Sand Kies-⸗, Mergel  —  I
Torf  2 Tongruben, Lager⸗ und Werkplätze, Ufer, Raine, Alleen,
Privatwege, das Territorium der Eiſenbahnen, die Baugründe,
ſie nicht mit Gehäuden beſetzt ſind, dann die Steinbrüchen und
bei Bergwerken 3u Stollen, Schachten, Waſſerbehältern ZeC ver
wendeten Flä ENn

ind die Grundbeſitzbogen und Kataſtralkarten einmal un
Ordnung, dann ſchreitet man mit deren Zuhilfenahme zur Be gehung
der Beſitzobjekte, m den iſchen Grundbeſitzſtand feſt
zuſtellen und 3u erheben, ob und 8  e Parzellenteile rückſichtlich
des Eigentumsverhältniſſes rittig ſind, wobei man ſich gleichzeitig
alle jene Vormerkungen macht, welche rückſichtlich des momentanen
Zuſtandes und der Benützung der Parzelle notwendig ſind Es
empfiehlt ſich, lezu alte, gewiſſenhafte Lokalkundige beizuziehen, da
eS ni ſelten vorkommt, daß nUuL dieſe ber den faktiſchen eſi
Auskunft geben können.

Bei jeder einzelnen Kataſtralparzelle iſt die Kultur⸗
tun vorzumerken. leS iſt Aus zwei Gründen notwendig:

Um die ſeit der Anlage des reambulierten Kataſters vorkommen—
den Kulturänderungen kennen lernen; denn der Kataſter be
rückſichtigt NUuL Veränderungen, welche bei den periodiſchen,

oder Grundbeſitzer nachzehnjährigen Reviſionen erhoben
träglich angemelde worden ſind Um die ſogenannten „Pari⸗
fikate“ auszuſcheiden Der Kataſter reiht nämlich die Privat⸗
7 Ziegelplätze, la und Hanfröſtanlagen dgl durch Ver⸗

Cl ung mit dem angrenzenden Kulturlande mn eine Kulturgattung
und Klaſſe behufs Heranziehung zur Grundſteuerbemeſſung ein,
ohne die Vornahme einer Parifikation IM Grundbeſitzbogen erſichtlich

machen 4eS iſt au 8.  der weſentliche Grund, die
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Kulturbezeichnungen un den öffentlichen Büchern mit denen u den
Grundbeſitzbogen öfters nicht übereinſtimmen, da m den öffentlichen
Büchern die richtige Bezeichnung vorgemerkt wird Die Kenntnis der
Parifikate iſt aber darum wichtig, weil leſe Flächen meiſt aktiſch
ohne Ertrag ſind, ihre Einbeziehung mn die Kulturgrundſtücke daher
ein unrichtiges Ausmaß nd daher auch eine Mehrzahlung von
Grundſteuern für den Beſitzer ergibt.

Bei jeder Parzelle iſt auch die tatſächliche Benützung vor
zumerken: ob dieſelbe m eigener Regie bewirtſchaftet wird, oder ob
ſie verpachtet iſt, ob ſie als Deputatgrundſtück benützt wird, ob ſie
Wald ſt, oder nur em Wald-Nebenland bildet dgl Die Be
gehung wird auch zeigen, ob das Grundſtück 1II natura die gleiche
Geſtaltung hat Wwie auf der Karte, was wieder einen Rückſchluß
darüber zuläßt, ob und für ſich und ob bedeutende Grenzmängel
vorliegen.

ii  edem Pfarrbenefiziaten muß dringend empfohlen werden, jähr  2  —
lich wenigſtens einmal, eine Grenzbegehung und eine okulare Auf
nahme der faktiſchen Benützung aller Parzellen vorzunehmen, da

o Erſitzungen durch Grenzeingriffe und unberechtigte Aender—
un der Benützung der Parzellen vermieden werden önnen.

Ein weiteres eſu

U der egehung wird die Konſtatierung ſein, ob
Parzellen, die ImR tatſächlichen Beſitze ſtehen mn den Grundbeſitz
bogen nicht vorkommen oder umgekehrt ob Parzellen, die mn den
Grundbeſitzbogen vorkommen, Im phyſiſchen Beſitz nicht ſtehen
An Ort und Stelle iſt * faſt immer ſehr leicht erheben, was
die Urſache dieſer Differenzen iſt, ob C8 ſich bücherliche
oder Im Kataſter nicht durchgeführte An und Abverkäufe, Tauſch

dgl handelt.
Durch die Begehung wird ſich auch zeigen, ob der EIu ver.

markt iſt, ob und welche natürliche Grenzen, wie Bäche, Flüſſe,
Wege 26., beſtehen. Hiebei werden jene Grenzzüge vorzumerken ſein,
welche un der QdAtur ſchwer kenntlich ſind und 0  er leicht au nachbar⸗
lichen Uebergriffen verleiten können; denn hier muß die künftige Ver
markung zuerſt einſetzen. Dieſe Vermarkung ſoll auch dann Uunter
allen Umſtänden auf allen Pfarren auch m jenen Gegenden durch  2
eführt werden, man areé und dauernde Grenzzeichen nicht
kennt Derartige patriarchaliſche Verhältniſſe ſind für die Dauer
nicht haltbar, erleichtern aber n der ege die Durchführung dieſer
für die rechtliche Sicherung des Beſitzes unumgänglich notwendigen
Maßregel.

Bäche und ſonſtige ſtändige ewäſſer, die Im eingangs E·
nannten Artikel als 7• ſichere nd gute Grenzzeichen“ angegeben werden,
ſind ebenſo mobil und eu veränderlich wie Wege und Fußſteige
namentlich dann, ſie periodiſch wildbachartigen Charakter
nehmen, oder wenn der Nachbar ein findiger Spitzbube iſt etzterer
braucht nämlich nur durch Einwerfen bon Steinen, oder da



durch, daß b einen Baum ſamt Krone und Wurzeln m den Bach
bringt, das „ſchwere“ Waſſer auf die Pfarrgrundſeite drängen, ˙o
ird dieſes auf letzterer Seite Grund ab und auf ſeiner Seite auf
tragen. Auf dieſe Elſe ſind einige Quadratmeter Grund ſehr bald,
mn längerer Zeit und bei längerer Strecke auch einige Are und Hektare
gewonnen, für die der Pfarrer orglos die Steuer weiterzahlt.

Die verläßlichſten, ſicherſten, unzweifelhafteſten und daher die
beſten Grenzzeichen ſind und leiben die behauenen Grenzſteine,
die auf der dem Kirchen⸗ oder Pfarrbeſitze zugewendeten Seite das
Signum des Eſitzer eingemeißelt, auf der entgegengeſetzten Seite
die laufende Nummer des Grenzſteines mit Oelfarbe gemacht tragen.
Sämtliche Grenzzeichen werden n arithmetiſcher Reihenfolge von
angefangen fortlaufend numeriert und die Situation der einzelnen
Grenzzeichen in die Karte eingezeichnet und die laufende Nummer
des Steines mit Toter Tinte aneben geſchrieben. m ſolcher behauener
Grenzſtein kommt auf jeden Bruchpunkt IM Grenzzuge; bildet aber
letzterer eine ſehr ange, gerade Linie, können in leſe auch
behauene Steine als ſogenannte „Läufer“ genommen werden Bildet
ein Waſſerlauf die Grenze, dann ſind die behauenen Grenzſteine ab
eln einmal rechten, einmal inken Ufer außerhalb des
Inundationsgebietes ſetzen, hierüber eine vom Anrainer Unter
fertigte, notariell beglaubigte Urkunde anzufertigen und Im Arr
au  I. reponieren, welche auf einem beigehefteten, einen integrie⸗
renden Beſtandteil der Urkunde bildenden Situationsplan den Verlauf
der wirklichen Grenze und deren Vermarkung un der Natur darſtellt.
Die dadurch auflaufenden Koſten ollen auch von minder dotierten
Pfarrern nie geſcheut werden, und meiner Ueberzeugung nach wird
kein biſchöfliches Ordinariat dieſen Ausgabepoſten beanſtänden, wenn.
EL mn die Kirchenrechnung eingeſetzt wird, da der Sicherheitskoeffizient
ein reichliches Aequivalent hiefür bietet nd nicht bloß zum Nutzen
des einen oder anderen Benefiziaten, ondern für alle Nachfolger iſt

Hat man In der beſchriebenen Art den Grundbeſitz veb.
zeichnet, dann iſt * weitere Aufgabe, die Verzeichniſſe und Karten
fortwährend I Evidenz 3u erhalten, ergänzen und berichtigen.

Die Aenderungen am Beſitzſtande mn CUS ge  0  E, Vie
Kauf und Tauſch, Kulturänderungen, Bau von Gebäuden, Straßen,
Eiſenbahnen C zufällige, wie Zuwachs oder Abfall von
Grund nd Boden infolge Alluvion oder Abſchwemmung, Hochwaſſerſchäden, Aufleben von Servituten 7

Jeder Zuwachs und Abfall von Grundſtücken auf Grund
von Verträgen oder gerichtlichen Urteilen ver den Grund—
eigentümer, die entſprechende Durchführung Im Grundbuche (Land⸗tafel) und Im Steuerkataſter 3u eranlaſſen. Die Verträge müſſenden Grundbuchsgerichten zur bücherlichen Durchführung und Ge  —
bührenbemeſſung übergeben werden, welche ihrerſeits wieder den
Evidenzhaltungsbeamten des Grundſteuerkataſters verſtändigen



haben. Sobald die Veränderung mn den öffentlichen Büchern durch
geführt iſt, müſſen unverzüglich die pfarrlichen Parzellenverzeich⸗
niſſe und Grundbeſitzbögen en  rechen ergänzt und berichtigt werden.

Allmähliche und zufällige Veränderungen Umfang
und Flächeninhalt der Parzellen ergeben ſich Vte ereits erwähnt

insbeſondere bei Gewäſſern ur allmähliche Anſchwemmung oder
Abtragung. Derlei Veränderungen meldet man m beſten beim
Evidenzhaltungsgeometer An, L mn der betreffenden Gemeinde
amtiert; kann ihm gleichzeitig eine genaue, mit Ahen Aus
geſtattete Skizze Im Kataſtralmaßſtabe zur Verfügung ſtellen, dann
hat eine Gewähr, daß der Geometer die Aenderung raſch durch⸗
führt, da On ver wäre, die Ufnahme 3 machen,
was EL der ihm ſelbſt zur Verfügung ſtehenden, ſehr be
ſchränkten Zeit ſehr aufzuſchieben geneigt iſt.

Derlei Aenderungen können bloß die der Parzelle be
rühren, in welchem Falle ſie Im Grundbuche nicht zum Ausdruck
kommen, oder ſie führen zur Teilung oder Um gänzlichen Ver
ſchwinden eines Grundſtückes, mn welchem Falle der Evidenzhaltungs⸗
geometer ſelbſt da Grundbuchsgericht von der geſchehenen Ver
änderung verſtändigen muß

Kulturänderungen ſtehen Im allgemeinen ganz Im Belieben
des Grundbeſitzers; bloß 3u Waldrodungen nd Verwendung des
Waldgrundes für andere Ultüuren bedarf nach 8 des O*
geſetzes vom Dezember 1852, R  G  —  Bl Nr 250, der Bewilligung
ſeitens der zuſtändigen politiſchen Behörde.

Na dem Geſetze vom Mai 1883, R.⸗G

Bl Nr 8 be
treffend die „Vorſchriften ber die Evidenzhaltung des
Grundbeſitzes“, iſt jeder Grundbeſitzer verpflichtet, jede bei ſeinem
Grundbeſitze eingetretene Veränderung in der Perſon des eſitzer
oder Im Objekte der Grundſteuer innerhalb ſechs Wochen, U 3w
etztere Aenderungen dem Steueramte oder dem Vermeſſungs⸗
eamten anzuzeigen. Da ſich aber der Uſus eingelebt hat, daß die
Kulturänderungen eitens der Evidenzhaltungsbeamten erſt eweils
ihrer periodiſchen, oft erſt alle drei ahre wiederkehrenden Anweſenheit
mn der Gemeinde Qan Ort und Stelle beſichtigt und ſodann durch
eführt werden, kann auch der Pfarrer ſeine Veränderungsanzeige
IM allgemeinen für dieſen Zeitpunkt aufſparen, was ihn aber nicht
der Pflicht enthebt, die Aenderungen in den eigenen Verzeichniſſen
ſofort nach ihrem Entſtehen vorzumerken.

Die Anmeldung kann, aber muß nicht auf den amtlich vor.
geſchriebenen Anmeldungsbogen geſchehen; man überreicht die
Anzeige entweder dem Steueramte oder dem Geometer. Die Tage,
wann letzterer In einer Gemeinde zur Ufnahme der Veränderungen
erſcheint, in jeweils beim Steueramte 3u erfragen.

(it der Aenderung der Kulturgattung iſt faſt immer eine
Aenderung im Kataſtralreinertrage und damit in der Grundſteuer



verbunden. Kein Pfarrer darf Aher verſäumen, bei der Begehung
durch den Geometer zugegen 3u ſein nd darauf 3u 0  en, daß für
die Kultur die richtige Einreihung In den Klaſſifikationstarif
ſtattfinde. Ve nach Erfordernis muß EV, EL Arr oder Kirchen—
vermögen durch die Entſcheidung des Geometers geſchädigt glaubt,
den Rekurs An die Finanz⸗Landesdirektion ergreifen.

Insbeſondere in nd  Chende Fälle beachten:
Ein Grundſtück ird dauernd unproduktiv, wenn * als

Bauarea oder Hofraum benützt wird oder als um See, Teich
anzuſprechen iſt, der n keiner Weiſe irgend einen Ertrag abwirft.
6 des bezogenen Geſetze

mne Parzelle kann vorübergehend, auf eine Reihe
bon Jahren unproduktiv werden, enn ſie durch Elementarereigniſſe
der fruchtbaren Erde gänzlich beraubt oder vermuhrt, mit
Schotter, Sand, Gerölle bedeckt wird; die Anzeige ſolcher Ereigniſſe
muß eheſtens nach Hrem Eintritte erfolgen.

Dagegen 2 die Verwendung eines Grundſtückes als Pari⸗
fikat, als Steinbruch, Ziegelplatz, Privatweg, Lagerplatz, Bau⸗
dTEA für Holzgebäude, überhaupt keine Kulturänderung dar, iſt
daher nicht anzumelden.

Im häufigſten geſchehen Kulturänderungen infolge Auf
orſtung minderwertiger Oekonomiegrundſtücke; m dieſem Falle ver
ange man die Einreihung des neuen aldes mn jene Klaſſen, In
E. angrenzende oder umliegende, ältere Wälder ähnlicher Lage
eingereiht ſind

Wenn Grundſtücke aufgeforſtet werden, welche bisher als 77
produktiv“ kataſtriert und demzufolge ſteuerfrei QAren, iſt der

Wald durch Jahre ſteuerfrei; werden unproduktive Gründe
durch Beurbarung In anderer Art produktiv gemacht, iſt die
neue Kultur durch Jahre ſteuerfrei.

Was die Aufforſtung von bisher andwirtſchaftlich benütztem
Kulturgelände betrifft, iſt 6(8 wo ſelbſtverſtändlich, daß ſolche
Gründe un der Regel erſt dann aufgeforſtet werden, ihr Er⸗
rägnis en  eder negatiw geworden oder ſo tief geſunken iſt, daß der auf
denſelben 3u produzierende Wald eine höhere Rente erwarten äßt

Nach dem Reichsforſtgeſetz vom Dezember 1852, R  —  G  —  Bl.
W 250, kann jedermann ſeinen Grund beliebig and oder r
wirtſchaftli benützen, alſo Aecker, Wieſen dgl beliebig aufforſten
Dieſe Freiheit m der Verwaltung des Eigentums erhielt jedoch mn
Nieder-⸗Oeſterreich durch das andesgeſetz vom ril 1911,
L. G⸗Bl. Nr 78, eine Einſchränkung dahin, daß, er eine der Auf
orſtungspflicht Im Sinne der Beſtimmungen des Reichsforſtgeſetzes
nicht unterliegende, an fremde, landwirtſchaftliche Grundſtücke
grenzende Grundparzelle ganz oder 3Uum eil aufzuforſten beabſichtigt,
dies der politiſchen Behörde anzuzeigen hat, welche hievondie Beſitzer der angrenzenden landwirtſchaftlichen Grundſtücke mit

„Theol.⸗prakt Quartalſchrift“ 1915



dem Hinweis auf das ihnen nach § dieſes Geſetzes zuſtehendeRecht verſtändigen hat
Nach 2 dieſes Geſetzes Aben die Beſitzer der angrenzenden

landwirtſchaftlichen Grundſtücke das Recht, bei der politiſchen Bezirks⸗
behörde binnen Jahresfriſt vom Tage der Verſtändigung
beantragen, daß der Eigentümer der aufzuforſtenden Parzelle NIA
halten werde, einen en  Lechen reiten Grenzſtreifen von der Holz⸗
vegetation freizuhalten, enn ihre Grundſtücke durch Verdämmung
(Beſchattung) oder Durchwurzelung Schaden erleiden önnten.

Ueber einen olchen Antrag hat die politiſche Behörde zunächſt
auf die Erzielung einer Einigung zwiſchen den Beteiligten hinzu⸗
wirken. Kommt ern gütliches Uebereinkommen nicht zuſtande, iſt
eine kommiſſionelle Erhebung Ort und Stelle vorzunehmen, zu
welcher die Beteiligten einzuladen und and und orſtwirtſchaftliche
Sachverſtändige beizuziehen ind Auf Grund der Ergebniſſe dieſer
kommiſſionellen Erhebung hat die politiſche Behörde auszuſprechen,
ob die angrenzenden landwirtſchaftlichen Grundſtücke infolge der Auf
forſtung den Im dieſes Geſetzes erwähnten Schaden erleiden
könnten, und Im bejahenden Falle das Ausmaß des Grenzſtreifens,
der von der Holzvegetation freizuhalten iſt, vorzuſchreiben.

Die Koſten der kommiſſionellen rThebung hat In dem Falle,
daß die politiſche Behörde die Vorſchreibung eines Schutzſtreifens
für nötig findet, der Eigentümer der für die Holzzucht beſtimmten
Parzelle, un dem Falle, als eine ſolche Atnahme von der politiſchen
Behörde nicht vorgeſchrieben wurde, der Antragſteller 3u tragen.

Hat der gemäß 8 dieſes Geſetzes zur Erſtattung der An
zeige Verpflichtete die Anzeige von der Aufforſtung unterlaſſen, dann
haben die Beſitzer der gefährdeten, angrenzenden, landwirtſchaftlichen
Grundſtücke, olange * ſich eine, nicht mehr als fünfjährige
Kultur handelt, das Recht, die Einleitung des MN den vorſtehenden
Beſtimmungen geregelten Verfahrens bei der politiſchen Bezirksbehörde
3u beantragen. ſt die Kulturveränderung nicht infolge einer NI

zeigepflichtigen Aufforſtung, ondern dadurch eingetreten, daß eine
der Aufforſtungspflicht Im Sinne der Beſtimmungen des Reichsforſt⸗
geſetzes nicht unterliegende Grundparzelle dem Selbſtanfluge über⸗
aAſſen wurde, dann finden die vorſtehenden Beſtimmungen ˙ ange
Anwendung, als der Anflug enn Durchſchnittsalter von un Jahren
nicht überſchritten hat

Uebertretungen dieſes Geſ etzes und der auf run desſelben
erlaſſenen behördlichen Anordnungen werden mit einer Geldſtrafe
von 0— 4 Kronen geahndet und der politiſchen Bezirks⸗
behörde außerdem das Recht zu, die Jum Schutze der angrenzenden
landwirtſchaftlichen Grundſtücke erforderlichen Vorkehrungen auf Koſten
des Eigentümers der beſtockten Parzelle vorzunehmen.

Ein kräftiges und ehr wirkſames Mittel zur Abwehr von Ein
griffen In den eſi bildet die Das
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hiefür beſtehende, abgekürzte Gerichtsverfahren bezweckt feſtzuſtellen,ſich Im letzten faktiſchen Beſitze einer Sache oder eines Rechtesbefand und ob eine Störung dieſes ruhigen Beſitzſtandes erfolgt iſt
Die Beſitzſtörungsklage muß innerhalb 30 Tagen von dem

Tage, als der Beſitzer, bezw. deſſen bevollmächtigter Vertreter, ArV  enntnis der geſchehenen Störung gelangte, be  Im Bezirksgerichte,
n deſſen renge der Uebergriff erfolgte, m zweifacher Ausfertigungeingebracht werden Die Klage iſt mit dem Vermerk: „Dringend
wegen geſtörten Beſitzes“ verſehen und mit ſtempeln.Zur Verhandlung ſind alle Urkunden und Zeugen mitzubringen und
der Nachweis 3u erbringen, daß ſich der Klagende n der letzten Zeit
Im ruhigen, öffentlichen Beſitze des fraglichen Grundſtückes oder
Rechtes 2e befand und von früheren, ähnlichen, den Streitgegenſtandbildenden Handlungen des Geklagten keine Kenntnis gehabt habe;weiters iſt 3u beweiſen, daß der Geklagte die Störung verübt habeAm häufigſten Beſitzſtörungen durch Ueberackern ber
die Grenze, Uebermähen, chen und Fahren über ein fremdes Grund  —
ſtück ſoweit ſich derlei Handlungen nicht als Feldfrevel quali⸗ſizieren Ueberſchreiten der Grenze bei Bauführungen, Ver⸗
weigerung von Wegrechten, Ableitung von Waſſern U dglIn einer geordneten Verwaltung beugt man Beſitzſtörungenbeſten vor durch genaue Vermarkung des Beſitzes, pflichtmäßige,häufige Begehung der Grenzen und Inſtandhaltung der Grenzzeichen,Benützung gefährdeter Grundſtreifen den Grenzen entweder mM
eigener Regie oder durch öffentliche, kurzfriſtige Verpachtung, eil
nahme kommiſſionellen Begehungen an Ort und Stelle

Bei Behinderung n der Ausübung von Rechten, Be
nützung von Wegen, weiche man nicht vor bloßen Worten zurück,ſondern übe das Recht ausgiebig QAus, den Gegner ſelbſt einer
eventuellen Klage zwingend.

der Pfarrverweſer Kenntnis von einer Störung des Be⸗
der Pfarre oder Kirche erlangt, muß unbedingt den

Sachverhalt vorerſt Ort und Stelle In Gegenwart des
Gegners erheben und chon zur Wahrung des prieſterlichen De
korums den Streit m friedlicher Weiſe auszugleichen verſuchen; dabei
iſt die ſchriftliche Protokollierung einer ſolchen Vereinbarung uner
läßlich. Wird die Friſt einer Beſitzſtörungsklage verſäumt oder
mißlingt die Klage allerlei Nebenumſtände, namentlich durchdie Suppositio bonae fſidei, erübrigt noch die „Eigentums⸗klage“, welche ſich auf den Titel des Eigentumsrechtes beruft und
die Herſtellung des Status 9u ante anſtrebt, oder die negativeFeſtſtellungsklage (Actio negatoria) imR Sinne des 228 der

Zivilprozeß⸗Ordnung. In letzteren Fällen wird man abereines Advokaten kaum mehr entbehren können.
Msgr Pinzger beſpri weiters den Fall, als der Pfarrer in

waldedem mit dem Pfarrwalde m Verbindung Privat
4*
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„Dinge wahrmnimmt, die als 9  E Wirtſchafter M eigenen
nie dulden würde, oder eine Schlägerung bemerkt, die den Pfründen
wald allen Stürmen preisgeben würde“ In einem olchen Falle
meint Pinzger ſei 8 des Pfarrers „ernſte Pflicht die Anzeige
bei dem zuſtändigen Forſtamte 3u machen und Abſtellung
der Uebelſtände 3u erſuchen“.

Das iſt wohl zwecklos, weil die ＋ Forſtämter“ mit ſolchen
Dingen rivater Natur nichts tun Aben und die Herren Vor  2
ſtände der Forſtämter ſich dienſtinſtruktionsmäßig m private
Verhältniſſe gar nicht einmiſchen und mit Privatwäldern, auch wenn

* eimn „Kirchen⸗ oder Pfründenwald“ iſt, gar nicht eſaſſen dürfen.
Die Forſtämter haben den ärariſchen Beſitz, die Staats und
Domänenwälder 3u bewirtſchaften und onſt nichts Gegenüber dem
Volke und Privaten haben ſie gar keine Verpflichtungen und auch
nicht das Recht, 77 Uebelſtände In deren irtſcha abzuſtellen“.

Der einzig richtige Weg AI ſolchen Fällen iſt natürlich wieder
die Anzeige n die Bezirkshauptmannſchaft, dem 10 die Hand
habung des öſterreichifchen Forſtgeſetzes obliegt, mit Berufung auf
den des zitierten Geſetzes Dieſer beſagt:

„Eine Waldbehandlung, durch welche der nachbarliche
Gefahr der Windbeſchädigung ausgeſe wird, iſt ver.

bten
Offenbar der

Insbeſondere ſoll dort, eine olche Gefahr durch das
gänzlich Aushauen eines Waldteiles eintreten würde, ein wenigſtens
37 Cteu reiter Streife des vorhandenen Holzbeſtandes, enn ſo
genannter Wald oder Windmantel, inſolange zurückgelaſſen werden,
bis der nachbarliche Wald nach forſtwiſſenſchaftlichen Grundſätzen
zur Abholzung elangt. Der Windmantel darf mittlerweile nur

durchplentert werdeUu

Hier möchte ch auch glei die reſpektiven Erkenntniſſe des
Oberſten Verwaltungs⸗Gerichtshofes hinzufügen, von denen dasjenige
vom März 1893, 1079, darauf hinweiſt, daß ieſe nord⸗
nung des V den eſttzer der betreffenden Nachbarwälder
eine gemeinſchaftliche Verpflichtung in dem Sinne auferlegt,
als auch der gentümer des bedrohten aldes rechtzeitig den
ihm durch den gewährten Schutz m Anſpruch 3u nehmen
hat Wird etztere terlaſſen, kann dem Beſitzer des Nachbar⸗
waldes, welcher den Windmantel nicht beläßt, ein Mangel Voraus
ſicht und daher ein die Tragung von Kommiſſionskoſten begründen⸗
des Verſchulden nicht zur Laſt gelegt werden.

Im organiſchen Zuſammenhange mit vorſtehenden Ausführungen
teh auch das Erkenntnis des V.⸗G vom Dez 1893, 4483,
wornach der Beſitzer de benachbarten aldes auch ein Im Geſetze
begründetes Recht hat verlangen, daß eine Waldbehandlung
unterbleibe, die ſeinen Waldbeſtand der Gefahr der Windbeſchädigung
ausſetzen würde Aus dieſer Anordnung ImM Zuſammenhange mit

F.⸗G folgt, daß, ſobald emn Streitfallder Beſtimmung des 23



ſich ergibt, ob der Abtrieb einer Waldparzelle zuu Gänze zuläſſig
oder aber zum eines Nachbarwaldes die Belaſſung eines
Windmantels nötig iſt, die Entſcheidung der Behörde nicht nders
als Iim Wege einer ordnungsmäßig gepflogenen Verhandlung Unter
Zuziehung der Beteiligten nd von unparteiiſchen Sachverſtändigen
ſtattzufinden hat

Es Ohn ſich wohl nicht der Mühe, auf die teilweiſe anfecht
baren Ausführungen Pinzgers ber „Waldbeſtand“ (a a. O 72),
„Pflege und Erhaltung“, „Feinde des Waldes“ und „Aufforſtung“
hier naher einzugehen; eine ungleich beſſere und achlich wenigſtens
einwandfreie Orientierung ber leſe Fragen bietet allen Intereſſenten
die ebenſo billige als inſtruktive roſchure „Der Bauernwald“ von
Alois Weeder, Güterdirektor In Puchheim Das ausgezeichnete Bro
ſchürchen iſt IM Kommiſſionsverlage der Zentraldruckerei In Linz

erſchienen und dem Preiſe von M 1.20 bezie
Von grundlegender Bedeutung für die Waldwirtſchaftsführung

iſt die Kenntnis der einſchlägigen geſetzlichen Beſtimmungen und
jener Maßnahmen, welche dem jeweiligen Nutznießer des Kirchen—
oder Pfarrwaldes die höchſte ſinanzielle Rente Qus demſelben
zielen laſſen und dauernd ſichern, ohne das Stammlapital oder die
Hauptſubſtanz des aldes anzugreifen und ſo dem Amtsnachfolger
die auch ihm rechtmäßig zuſtehende und ziffernmäßig annähernd
gleichzubleibende Geldrente 3u ſchmälern.

Die hieher gehörigen geſetzlichen Beſtimmungen ind Im allge⸗
meinen Im Reichsforſtgeſetz Dez 1852, R  G  2  Bl. Nr 250,
enthalten, die für den Kirchen⸗ und Pfarrwald geltenden beſonderen
Beſtimmungen in den 972  22 und der Verordnung des Ackerbau—
Miniſteriums vom Juli 1873, 3 6953, und Im Erlaß des Mini⸗
ſterium für Kultus und Unterricht April 1877, —5214—

Was un jene Maßnahmen betrifft, E den jeweiligen Nutznießer der Waldrente die höchſte finanzielle Rente erzielen aſſenohne jene der Amtsnachfolger 3u reduzieren, gibt CS gar einen
anderen Weg für den Benefiziaten als jenen, den der von einem
gediegenen, theoretiſch ndY durchgebildeten, reellen Fachmann
Ausgearbeitete und von der politiſchen Behörde genehmigte „Wirt⸗
ſchaftsplan“ vorſchreibt.

Ohne einen en Wirtſchaftsplan wird N1 N 1 1eBenefiziat auch dann „ins Blaue“ arbeiten, venn ſich auch viel  —leicht beim nächſtbeſten Revierförſter oder Forſtmeiſter mündlich Rats
erholt, Nili und wie viel Im Arr. oder Kirchenwalde ſchlagendarf Die Förſter entbehren m der Regel jenes fachlichen Bildungs⸗grades, der zur Ausarbeitung eines nach jeder Hinſicht einwand⸗
freien Wirtſchaftsplanes befähigt, abgeſehen davon, daß die politiſcheBehörde einen von einem nicht akademiſch gebildeten und Yerfahrenen Forſtmann ausgearbeiteten Wirtſchaftsplan In der Regelnicht alzeptiert. Der theoretiſch und praktiſch durchgebildete Fachmann



aber wird ebenfalls nie imſtande ſein, genau auf Grund einer bloßen
Okularſchätzung der Waldbeſtände agen 3 können, wo, in
welchen Waldteilen und wie viel Holz vom jeweiligen Nutznießer
dem A oder Kirchenwalde entnommen werden darf, ohne das
„Nachhaltigkeitsprinzip“ ſchädigen, welches dahin abzielt, auch
den Amtsnachfolgern auernd das gleich hohe Erträgnis Aus dem
Walde ſichern Am allerwenigſten aber wird der Pfarrer allein
das Richtige hier treffen, (un EL Im Walde ſelbſtändig wirt
chaftet In dieſem Falle ſind nämlich zwei Möglichkeiten: ent⸗
weder wird e- 3u wenig oder 3 viel Holz chlagen; das richtige
aß wird nie treffen, weil 2 * 10 die Höhe des Im ſtocken⸗
den Holzkapitals nicht kennt, auch nicht zu beurteilen imſtande iſt
und infolgedeſſen noch weniger die Zinſen richtig en kann,
die von dieſem Holzkapital beziehen berechtigt iſt

Schlägt nun der Pfarrer elativ 3u wenig Holz, E nützt
ene ihm rechtmäßig zuſtehende Rente nicht Qus und iſt dieſer Vor
gang ideal, aber verfehlt; ſchlägt 3 viel Holz, verkürzt
QAmit die Rente ſeiner Amtsnachfolger und iſt dieſer Vorgang
gelinde geſagt ein Akt der Gewiſſenloſigkeit!

Welches iſt nun das richtige Holzausmaß, welches jeder Nutz
nießer eines arr oder Kirchenwaldes rechtmäßig dem Walde ent
nehmen kann, ohne die Subſtanz des Waldes 3 chädigen, ohne
ſeine Amtsnachfolger 3u verkürzen? enbar jene Quantum, welches
durch die pflanzenphyſiologiſchen Vorgänge mM Leben des aldes
zu wächſt. Auf der richtigen Beſtimmung der Awachsverhält⸗
niſſe Im baut ſich das Gebäude eines einwand—
freien Waldwirtſchaftsplanes auf. Der Zuwachs an Holzmaſſe iſt
der einzig richtige Gradmeſſer für die mM Nachhaltigkeitsbetriebe be⸗
wirtſchafteten älder, das „Punctum Saliens“ für die Wirtſchaft

8

—
ührung IM Kirchen  2 und Pfründenwald.

Die Zuwachsverhältniſſe eines aldes aber richtig beſtimmen,
jene Holzmaſſe 3 eruieren, welche jährlich an einem konkreten

Waldbeſtande Pro Hektar zuwächſt, iſt nicht jedermanns Sache, weil
nicht einmal die niederen Waldbauſchulen, Aus denen das u
perſonal hervorgeht, dies u Gegenſtande ihrer ehre machen.
Dazu gehört ein langjähriges, vollſtändiges Studium aller jener Fak
oren, welche den Wachstumsgang eines Waldes beeinfluſſen, nd
eine reiche, praktiſche Erfahrung. Von dieſen Faktoren, die glei
zeitig die weſentlichſten Beſtandteile eines Wirtſchaftsplanes bilden,
will ich UuLr hervorheben: Boden und Lage, Expoſition, Holzart und
Miſchungsverhältnis, Alter der Waldbeſtände, Standortsbonität, Be
ſtockungsgrad, Holzmaſſe des au und Zwiſchenbeſtandes, Klima
und meteorologiſche Verhältniſſe eines aldes, Niederſchlagsmengen,
Richtung der ſturzgefährlichen Winde Aus der ſorgfältigen
Erhebung und gewiſſenhaften Berückſichtigung all dieſer Faktoren
ergibt ſich rechneriſch der „Zuwachs“ und, nachdem für den Kirchen⸗



und Pfarrwald normalerweiſe der Zuwachs glei iſt dem Hiebſatz,
dGus dem jährlichen Zuwachs auch das jährlich 3Um ieb ge  VV
angende Schlägerungsquantum Holz und damit die für
den Nutznießer eines Kirchen oder Pfründenwaldes jährlich
beziehende Geldrente.

le meine hochwürdigen Herren Mitbrüder, für deren Wald
eſt ich Wirtſchaftspläne auszuarbeiten und die Genehmigung der
politiſchen Behörde für dieſelben auf mindeſtens Ein Dezennium 3
erwirken die Ehre atte, ſind überglücklich über die Vorlage des
Wirtſchaftsplanes, weil ſie jetzt genau wiſſen, wie viel und
Iim Walde ſie Holz chlagen nd entweder zur Deckung des Eigen⸗
bedarfes oder Im Verkaufswege verwerten dürfen; 2 Iim Eéwiſſen
garüber beruhigt ſein können, daß ſie durch die Einhaltung der
Vorſchriften des Wirtſchaftsplanes den Amtsnachfolger nicht
nicht ſchädigen, ſondern deſſen materiellen Intereſſen ogar fördern
und wirkſam heben

Kein Ordinariat kann vernünftigerweiſe die und für ſich
nicht allzuhohen Koſten der Ausarbeitung eines ſolchen „Waldwirt⸗
ſchaftsplanes“ mn der Kirchenrechnung beanſtänden, weil dadurch nicht
nur die irtſcha des einzelnen geordne und geregelt wird, ſon
dern auch die Intereſſen der kommenden Nutznießer gewahrt und
geſichert werden.

Apologetiſches zur Kindheitsgeſchichte Jeſu
Von Erich Marſenger n Romolkwitz (Pr.⸗Schleſien)

Das Loſungswort, welches der Apoſtel (Eph 10) für ſeine
Zeit ausgegeben hatte, „Alles emporzuführen zu riſtus, unſerem
Haupte“, hat n Uunſerem Jahrhundert mehr Geltung denn 1e
dem Jahrhundert der Technik, der Erfindungen, der mächtig empor⸗blühenden aturwiſſenſchaf dem Jahrhundert der Geſchichtsauffaſſung
von philoſophiſcher Qte Qus, nämlich vom Standpunkte des
Evolutionismus aus, nach welchem die großen änner der Geſchichteeinfach ein Produkt der 65  V  deen jener ſind, in der ſie lebten
1 ſie haben dem Lauf der Weltgeſchichte eine beſtimmende Rich
tung egeben, ſondern die —  deen einer Zeit, die aufs äußerſte zen  —  —
traliſiert 7. haben eben jene großen Männer als Verkörperungjener Zeitſtrömungen geſchaffe

Dieſem Zeitgeiſte hat eine radikale Richtung Iu der Theologie
inſofern Zugeſtändniſſe gemacht, als ſie eben das „Haupt“ von dem
der Apoſtel ſpricht Chriſtum, als körperliche und perſönliche Repräſen⸗
tation religiöſer 9  deen auffaßt, die das olk Iſrael ſeit uralten Zeiten

265 Vgl den Artikel elſſers In „Glauben und Wiſſe VII 1907, He


